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  Grundregeln für die Beziehung 
zwischen Kunde und Bank

1.  Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäfts-
bedingungen und der Sonderbedingungen für 
einzelne Geschäftsbeziehungen; Übertragung der 
Geschäftsverbindung

 (1) Geltungsbereich
  Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Ge- 

schäftsverbindungzwischen dem Kunden und den inländischen  
Geschäftsstellen der Bank (im folgenden Bank genannt). Daneben 
gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das 
Wertpapiergeschäft, den Zahlungsverkehr und für den Sparverkehr) 
Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der 
Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrages mit dem Kunden 
vereinbart. Unterhält der Kunde auch Geschäftsverbindungen zu aus-
ländischen Geschäftsstellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Num-
mer 15 dieser Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche dieser  
ausländischen Geschäftsstellen. 

 (2) Änderungen
  Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingun-

gen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel 
das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn 
er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk- 
samwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmi-
gungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.  
Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdien- 
sten (zum Beispiel Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er 
den von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

 (3)  Übertragung der Geschäftsverbindung auf die  
Ikano Bank GmbH 

  Die Bank kann die Geschäftsverbindung mit dem Kunden, Verträge 
mit dem Kunden (einschließlich aller sich aus der Geschäftsverbin-
dung und den Verträgen ergebenden Rechte und Pflichten) sowie 
sämtliche in diesem Zusammenhang gewährte Sicherheiten auf die 
Ikano Bank GmbH mit Sitz in Wiesbaden und Geschäftsanschrift  
Otto-von-Guericke-Ring 15, 65205 Wiesbaden übertragen. Überträgt 
die Bank die Geschäftsverbindung und die Verträge einschließlich der 
Sicherheiten auf die Ikano Bank GmbH, übernimmt die Ikano Bank 
GmbH die Geschäftsverbindung und die Verträge mit dem Kunden ein-
schließlich sämtlicher Sicherheiten und tritt in alle Rechte und Pflichten 
daraus ein. Zu diesem Zweck werden auch die zugehörigen personen-
bezogenen Daten des Kunden an die Ikano Bank GmbH übergeben.  

2.  Bankgeheimnis und Bankauskunft
 (1) Bankgeheimnis
  Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tat-

sachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt 
(Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur 
weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der 
Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft 
befugt ist.

 (2) Bankauskunft
  Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und 

Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, sei-
ne Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben 
über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank an-
vertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kredit-
inanspruchnahmen werden nicht gemacht. 

 (3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
   Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregi-

ster eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich 
die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt 
jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des 
Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere 
über Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn  

 
diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine 
Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes 
Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange des  
Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen.

 (4) Empfänger von Bankauskünften
    Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen 

Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

3.  Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden
 (1) Haftungsgrundsätze
  Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Ver-

schulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für 
einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas 
Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde 
durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der in 
Nr. 12 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflich-
ten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich  
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

 (2) Weitergeleitete Aufträge
  Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form aus-

geführt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung 
betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen 
Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies be-
trifft zum Beispiel die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kre-
ditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im  
Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die  
sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

 (3) Störung des Betriebs
  Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr,  

Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu ver- 
tretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrs- 
störung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.  

4.  Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden
  Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn 

seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

5.  Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
  Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der 

Bank auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine erb-
rechtliche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. 

  Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der 
letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Er-
öffnungsniederschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin 
als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten 
ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wir-
kung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass 
der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nich-
tigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr 
dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

6.  Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei  
kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen Kunden

 (1) Geltung deutschen Rechts
  Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt 

deutsches Recht.
 (2) Gerichtsstand für Inlandskunden
  Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung  

dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die  
Bank diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständi- 
gen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; 
dasselbe gilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und  
für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von  
diesen Kunden nur an dem für die kontoführende Stelle zuständigen  
Gericht verklagt werden.

 (3) Gerichtsstand für Auslandskunden
  Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland  

eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für auslän- 
dische Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des  
öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen  
Sondervermögen vergleichbar sind.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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  Kontoführung
 7.   Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten  

(Konten in laufender Rechnung)
 (1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse
  Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas an-

deres vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen 
Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstan-
denen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Ent-
gelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus  
der Verrechnung ergibt, nach Nummer 13 dieser Geschäftsbedingun-
gen oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinba-
rung Zinsen berechnen.

 (2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
   Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines 

Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von 
sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Ein-
wendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der 
Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen 
gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des 
Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann auch  
nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses ver-
langen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto bela- 
stet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

8.   Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank
 (1) Vor Rechnungsabschluss
  Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel we-

gen einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten 
Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig 
machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden 
zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall gegen die 
Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift 
bereits verfügt hat.

 (2) Nach Rechnungsabschluss
  Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungs-

abschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den 
Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten 
(Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungs-
buchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wie-
der gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend 
machen.

 (3) Information des Kunden; Zinsberechnung
   Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden 

unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich  
der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehler-
hafte Buchung durchgeführt wurde.

9.   Einzugsaufträge
 (1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
  Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften 

schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ih-
rer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst 
zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, 
von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaf-
fen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag 
eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank 
den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, 
Lastschriften und anderen Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. 
Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die 
Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die 
Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, 
ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

 (2)  Einlösung von Lastschriften und vom Kunden 
ausgestellter Schecks

  Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbu-
chung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vor-
nahme rückgängig gemacht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung 
an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann ein-
gelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. 
Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt 
werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank  
festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.

10.   Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremd-
währungskonten

 (1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
  Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den 

Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos 
abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungskonten 
(zum Beispiel durch Überweisungen zu Lasten des Fremdwährungs-
guthabens) werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der 
Währung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig innerhalb 
des eigenen Hauses ausführt.

 (2)   Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem 
Kunden

   Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel 
ein Devisentermingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung ei-

nes Betrages in fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremd- 
währungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden 
in dieser Währung erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

 (3)  Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die 
Bank

   Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu La- 
sten eines Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung 
einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang  
und solange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die das 
Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen po-
litisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Wäh-
rung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und 
solange diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank 
auch nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des  
Landes der Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in 
Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Ver- 
pflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines 
Fremdwährungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die 
Bank vollständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des  
Kunden und der Bank, fällige gegenseitige Forderungen in derselben 
Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Re- 
gelungen unberührt.

 (4) Wechselkurs
    Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften 

ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Bei Zahlungs-
diensten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

11.   Vorankündigung des Lastschrifteinzuges
  Die Bank wird einen Lastschrifteinzug spätestens fünf Kalendertage 

vor Einziehung einer fälligen Forderung ankündigen. Bei wiederkehren-
den Lastschriften mit gleichen bzw. feststehenden Lastschriftbeträgen 
erfolgt eine einmalige Unterrichtung vor dem ersten Lastschrifteinzug 
(z.B. mit der schriftlichen Kontoeröffnungsbestätigung).

 �Mitwirkungspflichten�des�Kunden
12.���Mitwirkungspflichten�des�Kunden
 (1) Mitteilung von Änderungen
  Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es 

erforderlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens 
und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer 
gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer 
Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch 
dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (zum 
Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder 
ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus  
können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbe-
sondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben..

 (2) Klarheit von Aufträgen
   Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht ein-

deutig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die 
zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträ-
gen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbeson-
dere der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3 sowie 
der Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederho-
lungen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein.

 (3)  Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung 
eines Auftrags

  Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für 
nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig 
erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen.

 (4)  Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
   Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und 

Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die 
Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zah-
lungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit 
unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich 
zu erheben.

 (5)   Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von 
Mitteilungen

   Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden 
nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die 
Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mittei- 
lungen, deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, 
Kontoauszüge nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder 
über Zahlungen, die der Kunde erwartet).

 Kosten der Bankdienstleistungen
13.   Zinsen, Entgelte und Aufwendungen
 (1) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern
  Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die 

die Bank gegenüber Verbrauchern erbringt, einschließlich der Höhe 
von Zahlungen, die über die für die Hauptleistung vereinbarten Entgel-
te hinausgehen, ergeben sich aus dem „Preisaushang - Regelsätze 
im standardisierten Privatkundengeschäft“ oder aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“.
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  Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte Hauptleistung in An-
spruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen 
wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis- 
und Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte.

  Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die 
Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet  
ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen, auch 
wenn sie im Preisaushang oder im Preis- und Leistungsverzeichnis 
ausgewiesen ist.

  Für die Vergütung der nicht im Preisaushang oder im Preis- und Lei-
stungsverzeichnis aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Ver-
brauchers erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, 
nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine ande- 
re Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften. 

 (2)  Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine 
Verbraucher sind

  Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die 
die Bank gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind, erbringt, er-
geben sich aus dem „Preisaushang - Regelsätze im standardisierten 
Privatkundengeschäft“ oder aus dem „Preis- und Leistungsverzeich-
nis“, soweit der Preisaushang oder  das Preis- und Leistungsverzeich- 
nis übliche Bankleistungen gegenüber Kunden, die keine Verbraucher 
sind (zum Beispiel Geschäftskunden), ausweisen.

  Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgeführte  
Bankleistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Verein-
barung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaus-
hang oder Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und 
Entgelte. 

  Im Übrigen bestimmt die Bank, sofern keine andere Vereinbarung 
getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegen-
stehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen 
(§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).

 (3)  Nicht entgeltfähige Leistung
  Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder 

aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie 
im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berech-
nen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe 
der gesetzlichen Regelung erhoben. 

 (4)  Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden 
bei Erhöhung

  Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zins- 
satz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarung mit dem Kun-
den. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei  
einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nicht anderes vereinbart ist, 
die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen 
nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte 
Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt Die Bank wird zur Abwick-
lung eine angemessene Frist einräumen. 

 (5)  Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft  
in Anspruch genommenen Leistungen

  Änderung von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im  
Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommen werden (zum Beispiel Konto- und Depotführung), 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der 
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung elnen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart ( zum Beispiel das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten 
werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ab-
lehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem  
Kunden die Änderungen angeboten, kann er den von der Änderung 
betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderung auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf 
dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot hinwei-
sen. Kündigt der Kunde, wird das geänderte Entgelt für die gekündigte 
Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.

  Die vorstehende Vereinbarung gilt gegenüber Verbrauchern nur dann,  
wenn die Bank Entgelte für Hauptleistungen ändern will, die vom Ver- 
braucher im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dau-
erhaft in Anspruch genommen werden. Eine Vereinbarung über die 
Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinaus-
gehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit 
dem Verbraucher nur ausdrücklich vereinbaren. 

 (6)  Ersatz von Aufwendungen
  Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet  

sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
 (7)   Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen 

und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern 
für Zahlungen innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung

  Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen  
mit Verbrauchern für Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums4 (EWR) in einer EWR-Währung5 richten sich die Zinsen 
und die Kosten (Entgelte und Auslagen) nach den jeweiligen vertragli-
chen Vereinbarungen und Sonderbedingungen sowie ergänzend nach 
den gesetzlichen Vorschriften.

  Sicherheiten für die Ansprüche
 der Bank gegen den Kunden
14.   Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
 (1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
  Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäfts-

verbindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und 
zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel Auf-
wendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für 
den Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber 
der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden 
der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so besteht für die 
Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
im Hinblick auf die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld je-
doch erst ab ihrer Fälligkeit.

 (2)  Veränderung des Risikos
  Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kun-

den zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später 
noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass 
Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobe-
wertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann 
insbesondere der Fall sein, wenn 

 –  sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verän-
dert haben oder sich zu verändern drohen oder

 –   sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert ha-
ben oder zu verschlechtern drohen.

  Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich 
vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen 
benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensver- 
trägen besteht der Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben 
sind; wenn der Nettokreditbetrag 75.000,– Euro übersteigt, besteht 
der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn der 
Kreditvertrag keine oder keine abschließenden Angaben über Sicher-
heiten enthält.

 (3)   Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten

   Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank 
eine angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ih-
rem Recht zur fristlosen Kündigung nach Nr. 20 Absatz 3 dieser Ge-
schäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner 
Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht 
fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

15.  Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
 (1) Einigung über das Pfandrecht
  Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein 

Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine 
inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz 
erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht 
auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der 
bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen 
werden (zum Beispiel Kontoguthaben).

 (2) Gesicherte Ansprüche
  Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen 

und bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und 
ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsver-
bindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der 
Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der 
Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so sichert das Pfand-
recht die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab 
ihrer Fälligkeit.

 (3) Ausnahmen vom Pfandrecht
  Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Ver-

fügungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck  
verwendet werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung  
eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf die-
se Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Ak-
tien (eigene Aktien) und für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland 
für den Kunden verwahrt. Außerdem erstreckt sich das Pfandrecht 
nicht auf die von der Bank selbst ausgegebenen eigenen Genussrech-
te/ Genussscheine und nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften 
nachrangigen Verbindlichkeiten der Bank.

 (4) Zins- und Gewinnanteilscheine
  Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht  

berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- 
und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

16.   Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und  
diskontierten Wechseln

 (1) Sicherungsübereignung
  Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und 

Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An dis- 
kontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselan- 
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4Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique,  
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern.
5Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britische Pfund Sterling, Bulgarische Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Litauische Litas, Norwegische Krone, 
Polnische Zloty, Rumänische Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarische Forint.
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  kaufs uneingeschränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel 
dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen 
Wechseln.

 (2)  Sicherungsabtretung
  Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen  

auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein For-
derungsübergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Ein-
zug eingereicht werden (zum Beispiel Lastschriften, kaufmännische 
Handelspapiere).

 (3)  Zweckgebundene Einzugspapiere
   Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass 

ihr Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden 
 darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungs-
abtretung nicht auf diese Papiere.

 (4)  Gesicherte Ansprüche der Bank
  Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Si-

cherung aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Einrei-
chung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen 
oder die infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere 
oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden 
nimmt die Bank eine Rückübertragung des Sicherungseigentums an 
den Papieren und der auf sie übergegangenen Forderungen an den 
Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden 
Ansprüche gegen den Kunden zustehen oder sie ihn über den Gegen- 
wert der Papiere vor deren endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt.

17.   Begrenzung des Besicherungsanspruchs und 
Freigabeverpflichtung

 (1) Deckungsgrenze
  Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von 

Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller 
Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßi-
gen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

 (2)  Freigabe
  Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze 

nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des 
Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe 
des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrages; sie wird bei der 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Be- 
lange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die  
Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht 
nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge 
des Kunden über die dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszufüh-
ren (zum Beispiel Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung von Spar-
guthaben).

 (3)  Sondervereinbarungen
   Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als 

der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist 
eine andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so 
sind diese maßgeblich.

18.   Verwertung von Sicherheiten
 (1) Wahlrecht der Bank
  Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter mehreren Sicherheiten 

die Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu 
verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden 
und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des 
Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen.

 (2)  Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
  Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die 

Bank dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als 
Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt 
und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

  Kündigung
19.   Kündigungsrechte des Kunden
 (1) Jederzeitiges Kündigungsrecht
  Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge- 

schäftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), für die weder 
eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart 
ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

 (2)  Kündigung aus wichtigem Grund
  Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichen-

de Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung  
nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund 
vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der be- 
rechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die Ge-
schäftsbeziehung fortzusetzen.

 (3)  Gesetzliche Kündigungsrechte
  Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

20.   Kündigungsrechte der Bank
 (1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
  Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge-

schäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichen- 
de Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer 
angemessenen Kündigungsfrist kündigen (zum Beispiel den Scheck-
vertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der 
Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten 
 

Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines 
Zahlungsdiensterahmenvertrages (zum Beispiel laufendes Konto oder 
Kartenvertrag) und eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindes-
tens zwei Monate.

 (2)  Kündigung unbefristeter Kredite
  Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine ab- 

weichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit  
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der  
Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des 
Kunden Rücksicht nehmen. 

  Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündi-
gung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank 
nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

 (3)   Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist

  Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder ein- 
zelner  Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung 
der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor,

 –  wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensver-
hältnisse gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über 
eine Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für die Bank 
verbundene Geschäfte (zum Beispiel Aushändigung einer Zah-
lungskarte) von erheblicher Bedeutung waren, oder 

 –  wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhält-
nisse des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt 
oder einzutreten droht und dadurch die Rückzahlung des Darle-
hens oder die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber 
der Bank – auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden Si-
cherheit – gefährdet ist oder

 –  wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Ver-
stärkung von Sicherheiten nach Nummer 14 Absatz 2 dieser Ge-
schäftsbedingungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung 
nicht innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist 
nachkommt.

  Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen 
Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Ab-
hilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmah-
nung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des 
Einzelfalles (§ 323 Absätze 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches) 
entbehrlich.

 (4)   Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei 
Verzug

  Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kün-
digung wegen Verzuges mit der Rückzahlung eines Verbraucherdar-
lehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser 
Regelungen kündigen.

 (5)  Abwicklung nach einer Kündigung
  Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem 

Kunden für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines 
Kredits) eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofor-
tige Erledigung erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kündigung des 
Scheckvertrages die Rückgabe der Scheckvordrucke).

  Schutz der Einlagen
21.   Einlagensicherungsfonds
 (1) Britischer Einlagensicherungsfonds
  Die Standard Chartered Bank Germany Branch ist dem britischen 

Einlagensicherungsfonds FSCS (Financial Services Compensation 
Scheme) angeschlossen.

 (2)  Schutzumfang
  Die Einlagen sind über den Britischen Einlagensicherungsfonds bis 

zu einem Gegenwert von insgesamt 85.000,00 GBP pro Person zu  
100 % abgesichert.

 (3)  Forderungsübergang
   Soweit der britische Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm  

Beauftragter Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen  
Forderungen gegen die Standard Chartered Bank Germany Branch in  
entsprechender Höhe mit allen nebenrechten Zug um Zug auf den 
Einlagensicherungsfonds über.

 (4)  Auskunftserteilung
    Die Standard Chartered Bank Germany Branch ist befugt, dem  

Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm Beauftragten alle in  
diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und  
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

  Ombudsmannverfahren
22.   Außergerichtliche Streitschlichtung
   Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Verbrau-

cher die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzuru-
fen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen 
Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuches), kön- 
nen auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der 
privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für 
die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewer-
be“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter 
www.bankenverband.de abrufbar ist.

  Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim 
Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 
Berlin, zu richten.
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  A. Allgemeine Informationen 

Name und Anschrift der Bank
Ikano Bank GmbH
Otto-von-Guericke-Ring 15
65205 Wiesbaden
 
Tel.: 06122-999 0
Fax: 06122-999 799
E-Mail: service@ikano.de
Internet-Adresse: www.ikanobank.de

 
 

 
 

Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank 
Jacques Schumacher, Philipp Siebert

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank
Die Hauptgeschäftstätigkeit der Ikano Bank GmbH sind Bankgeschäfte (Kredit-
geschäft, Girogeschäft, Kreditkartengeschäft, Factoring und Finanzierungs-
leasing) sowie Eigengeschäft und Bankgeschäfte in Form des Einlagengeschäftes
und des E-Geld-Geschäftes. 

Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn, Deutschland

 
 

Eintragung im Handelsregister 
Eingetragen im Handelsregister beim AG Wiesbaden: HRB 10069

Umsatzsteueridentifikationsnummer
USt.-IdNr.: DE181344546 

Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für die Vorabinformation, für dieses Vertragsverhältnis 
und für die Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit 
des Vertrages ist Deutsch.

Rechtsordnung / Gerichtsstand
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Ver-
tragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und 
der Bank deutsches Recht.

Außergerichtliche Streitschlichtung
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Verbraucher die 
Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der  
Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des 
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches),  
können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten 
Banken anrufen. Näheres regelt die Verfahrensordnung für die Schlichtung von 
Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe, die auf Wunsch zur Verfügung 
gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die 
Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesver-
band deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten.

Einlagensicherung
Die Standard Chartered Bank Germany Branch ist dem britischen Einlagensiche-
rungsfonds FSCS (Financial Services Compensation Scheme) angeschlossen. 
Die Einlagen sind über den Britischen Einlagensicherungsfonds bis zu einem 
Gegenwert von insgesamt 85.000,00 GBP pro Person zu 100 % abgesichert. 
Soweit der britische Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter  
Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die
Standard Chartered Bank Germany Branch in entsprechender Höhe mit allen 
nebenrechten Zug um Zug auf den Einlagensicherungsfonds über. Die  

 
 

Standard Chartered Bank Germany Branch ist befugt, dem Einlagensiche-
rungsfonds oder einem von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

  B. Informationen zu den 
      OnlineBanking Anwendungen 

Wesentliche Leistungsmerkmale
Die OnlineBanking Anwendungen ermöglichen dem Kunden und der Bank  
Willenserklärungen über das Internet auszutauschen. Die Einzelheiten regeln 
die Sonderbedingungen für den Zugang über elektronische Medien (Online-
Banking, Telefax). Über die OnlineBanking Anwendungen können folgende 
Bankgeschäfte getätigt werden: Überweisungen und Auslandsüberweisungen. 

Preise
Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen der Bank ergeben sich aus dem 
Preis- und Leistungsverzeichnis. Der Preis für den Versand einer angeforder-
ten mobile TAN per SMS beträgt derzeit 0,10 EUR. Der Kunde erhält 5 SMS 
pro Monat kostenfrei. Die Änderung von Zinsen und Entgelten erfolgt nach  
Maßgabe von Nr. 13 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das Preis- und 
Leistungsverzeichnis kann der Kunde auf den Internetseiten der Bank unter 
www.ikanobank.de einsehen. Auf Wunsch wird die Bank diese dem Kunden

 zusenden. Die Kosten für die ihm seitens des Internet-Providers in Rechnung
Verbindungen sowie sonstige eigene Kosten hat der Kunde selbst zu tragen. So-
weit bei der Abrechnung von Bankdienstleistungen keine Umsatzsteuer ausge-
wiesen ist, sind dies nach § 4 Nr. 8 UStG von der Umsatzsteuer befreit.

Erfüllung des Vertrages
Die Bank beginnt mit der Erfüllung des Vertrages grundsätzlich erst nach Ablauf 
der 14-tägigen Widerrufsfrist. Dies gilt nicht, wenn Kunde und Bank ausdrück-
lich einen vorherigen Beginn der Erfüllung vereinbaren. Die Bank erfüllt ihre  

Angebot dem Kunden mitgeteilten Zeiten grundsätzlich erreichbar ist. Ein  
Anspruch darauf, jederzeit online und/oder telefonisch erreichbar zu sein,  
besteht hingegen nicht. Im Übrigen gelten für die Erfüllung von OnlineBanking 
und Telefax die Bedingungen für den Zugang über elektronische Medien (On-
lineBanking, Telefax).

Leistungsvorbehalt
Die Bank ist berechtigt, die Leistungen an die technische Entwicklung anzu-
passen oder ggf. einzuschränken. Hierüber wird die Bank den Kunden in an-
gemessener Frist vorab informieren. Einzelheiten ergeben sich aus Nr. 15 der  
Bedingungen für den Zugang über elektronische Medien (OnlineBanking, Telefax). 

Zahlung der Entgelte und Zinsen durch den Kunden
Gegebenenfalls anfallende Entgelte und Zinsen werden auf dem Konto wie 
folgt gebucht:
- Transaktionsbezogene Einzelentgelte nach Ausführung der Transaktion
- Sollzinsen zum Rechnungsabschluss
- Kontoführungsgebühren
-  weitere Entgelte gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis (z.B. Kosten für m-TAN 

per SMS)

Vertragliche Kündigungsregeln
Es gelten die in Nr. 19 und 20 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den 
Kunden und die Bank festgelegten Kündigungsregeln. 

Mindestlaufzeit des Vertrages
Keine 

Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank und 
Kunde sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank beschrieben. 

Informationen bei Fernabsatzverträgen 
Diese Information gilt bis auf weiteres und steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Bevor Sie im Fernabsatz mit uns Verträge abschließen, 
möchten wir Ihnen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (§ 312 d Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 246 b EGBGB) einige allgemeine Informationen zur Bank,  
zur angebotenen Bankdienstleistung und zum Vertragsschluss im Fernabsatz geben.

Informationen bei Fernabsatzverträgen

Ikano Bank GmbH, Kundendialog, Postfach 42 01 62, 65102 Wiesbaden, Deutschland
Telefon +49 6122 999 220, Fax + 49 6122 999 221, E-Mail kredite@ikano.de,
Amtsgericht Wiesbaden, HRB 10069, Geschäftsführer: Jacques Schumacher, Philipp Siebert, Vorsitzender des Beirates: Stephen Burnside
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Daneben gelten die Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen 
enthalten.

Information zum Zustandekommen des Vertrages 
zur Teilnahme am OnlineBanking über das mobile TAN-Verfahren
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss 
des Vertrages ab, in dem er das ausgefüllte und unterzeichnete Formular an die 
Bank übermittelt und diese ihr zugehen. Der Vertrag kommt zustande, wenn 
die Bank dem Kunden – nach gegebenenfalls erforderlicher Identitätsprüfung 
des Kunden – die Annahme des Vertrages erklärt bzw. beim OnlineBanking die 
Zugangsdaten übermittelt und dies dem Kunden zugeht. 

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor 

 
gemäß Art. 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 7 bis 
12, 15 und 19 sowie Art. 248 § 4 Abs. 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf  
einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf 
ist zu richten an:

Ikano Bank GmbH
Kundendialog
Postfach 42 01 62 
65102 Wiesbaden

Telefon  +49 6122 999 220 
Fax  + 49 6122 999 221 
E-Mail  kredite@ikano.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseitig empfangenen  
Leistungen zurückzugewähren.  Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte 
Überziehungsmöglichkeit oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Über-
ziehungsmöglichkeit, können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrages 
der Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen ver-
langen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und Folgen 
der Überziehung oder Überschreitung (z.B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) 
informiert haben. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf 

-
klärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zuge-
stimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der  

den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht 
erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklä-
rung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung.

Juni 2014
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  Bedingungen für den Zugang über 
  elektronische Medien (OnlineBanking, Telefax) 

1. Leistungsangebot 
(1) Der Kontoinhaber kann Bankgeschäfte mittels OnlineBanking in dem von der 
Bank angebotenen Umfang abwickeln. Für die Abwicklung gelten die Bedingungen 
für die jeweiligen Bankgeschäfte. Zudem kann er Informationen der Bank mittels 
OnlineBanking abrufen. Darüber hinaus kann der Kontoinhaber das Zugangs- 
medium Telefax nutzen.

(2) Kontoinhaber werden im Folgenden als „Teilnehmer“ bezeichnet.

(3) Zur Nutzung des OnlineBanking gelten die Standardlimits oder die mit der Bank 
gesondert vereinbarten Verfügungslimits für das OnlineBanking.

2. Voraussetzungen zur Nutzung der elektronischen Medien 
Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften über das  
OnlineBanking-Portal die mit der Bank vereinbarten Personalisierten Sicherheits-
merkmale und Authentifizierungsinstrumente, um sich gegenüber der Bank als  
berechtigter Teilnehmer auszuweisen (siehe Nummer 3) und Aufträge zu auto- 
risieren (siehe Nummer 4).

2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale
Personalisierte Sicherheitsmerkmale sind:
- die persönliche Identifikationsnummer (PIN, die auch alphanumerisch sein kann)
- einmal verwendbare Transaktionsnummern (m-TAN, numerisch).

2.2 Authentifizierungsinstrumente
Die mobile TAN (nachfolgend m-TAN) kann dem Teilnehmer mittels des folgenden 
Authentifizierungsinstruments zur Verfügung gestellt werden:
- mittels eines mobilen Endgerätes (SMS-fähiges Mobiltelefon aus dem deutschen 
Mobilfunknetz) zum Empfang von m-TAN per SMS

Sofern die Bank für einzelne Leistungen ein Entgelt verlangt, ist der jeweilige Preis 
im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesen. Für Änderungen der Preise gilt 
Ziff. 12 der AGB der Bank, wenn keine besondere Vereinbarung getroffen ist.

3. Zugang zum OnlineBanking
Der Teilnehmer erhält Zugang zum OnlineBanking, wenn
- dieser den Freischaltcode aktiviert hat,
- seine individuelle Kundenkennung und seine PIN übermittelt hat,
- die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des Teilneh-
mers ergeben hat und
- keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 Absatz 1 und 9) vorliegt.

Nach Gewährung des Zugangs zum OnlineBanking kann der Teilnehmer Infor- 
mation abrufen oder Aufträge erteilen. 

4. OnlineBanking Aufträge
4.1 Auftragserteilung und Autorisierung
Der Teilnehmer muss OnlineBanking-Aufträge (z. B. Überweisungen) zu deren  
Wirksamkeit mit dem vereinbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmal (m-TAN) 
autorisieren und der Bank mittels OnlineBanking übermitteln. Die Bank bestätigt 
mittels OnlineBanking den Eingang des Auftrags. 

4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines OnlineBanking Auftrags richtet sich nach den für die 
jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr). Der Widerruf oder die Änderung von Aufträgen kann nur  
außerhalb des OnlineBanking erfolgen, es sei denn die Bank sieht eine  
Widerrufsmöglichkeit im OnlineBanking ausdrücklich vor. Die Bank kann einen  
Widerruf nur beachten, wenn ihr die schriftliche Nachricht so rechtzeitig zugeht, 
dass ihre Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes 
möglich ist.

5. Bearbeitung von OnlineBanking- sowie Telefax-Aufträgen durch die Bank
(1) Die Bearbeitung der OnlineBanking-Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung 
der jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der OnlineBanking-Seite der  
Bank oder im Preis- und Leistungsverzeichnis bekannt gegebenen Geschäftstagen 
im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes. Geht der Auftrag nach dem 
auf der OnlineBanking-Seite der Bank angegebenen oder im Preis- und Leistungs-
verzeichnis bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des 
Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis der 
Bank, so gilt der Auftrag als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Die 
Bearbeitung beginnt erst an diesem Tag.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsvoraussetz-
ungen vorliegen:
- Der Teilnehmer hat sich mit seinem Personalisierten Sicherheitsmerkmal 
(z. B. PIN) legitimiert.
- Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart liegt vor.
- Das OnlineBanking-Datenformat ist eingehalten.
- Das gesondert vereinbarte OnlineBanking-Verfügungslimit ist nicht überschritten.
- Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart maßgeb-
lichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Kontodeckung gemäß den Bedin-
gungen für den Überweisungsverkehr) liegen vor.

Liegen die o.g. Ausführungsvoraussetzungen vor, führt die Bank die Online- 
Banking-Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auf-
tragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungs-
verkehr) aus.

(3) Liegen die o.g. Ausführungsvoraussetzungen nicht vor, wird die Bank den  
OnlineBanking-Auftrag nicht ausführen und den Teilnehmer über die Nichtaus-
führung und soweit möglich über deren Gründe und die Möglichkeiten, mit denen  
Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können, mittels  
OnlineBanking, postalisch oder telefonisch informieren.

(4) Bearbeitung von Telefaxaufträgen durch die Bank: Bei Verfügungen genügt zur  
Legitimation die Unterschrift auf dem Fax. Die Bank kann sich vor Ausführung  
eines Auftrags telefonisch vom Teilnehmer die Ordnungsmäßigkeit bestätigen  
lassen. Soweit eine solche Autorisierung nicht möglich ist oder aus anderen  
Gründen erhebliche Zweifel an der Echtheit des Auftrages bestehen, wird die Bank 
den Auftrag nicht ausführen. In diesem Fall erhält der Teilnehmer eine Mitteilung 
über die Nichtausführung.

6. Information des Kontoinhabers über mittels OnlineBanking
erteilte Verfügungen
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die  
mittels OnlineBanking getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen  
vereinbarten Weg. 

7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
7.1 Technische Verbindung zum OnlineBanking
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum OnlineBanking nur 
über die von der Bank gesondert mitgeteilten OnlineBanking-Zugangskanäle (z. B. 
Internetadresse) herzustellen.

7.2 Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale 
und sichere Aufbewahrung der Authentifizierungsinstrumente
(1) Der Teilnehmer hat
- seine Personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe Nummer 2.1) geheim zu  
halten und nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten OnlineBanking- 
Zugangskanäle an diese zu übermitteln sowie
- sein Authentifizierungsinstrument (siehe Nummer 2.2) vor dem Zugriff anderer  
Personen sicher zu verwahren.

Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstruments ist, 
kann in Verbindung mit dem dazugehörigen Personalisierten Sicherheitsmerkmal  
das OnlineBanking-Verfahren missbräuchlich nutzen. 

(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des Personalisierten Sicherheits- 
merkmals sowie des Authentifizierungsinstruments zu beachten:

Sonderbedingungen
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-  Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elektronisch gespeichert  
werden (z. B. im Kundensystem)

-  Bei Eingabe des Personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzustellen, dass 
andere Personen diese nicht ausspähen können.

-  Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb der gesondert  
vereinbarten Internetseiten eingegeben werden (z. B. auf Online-Händlerseiten).

-  Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb des OnlineBanking-
Verfahrens weitergeben werden, also beispielsweise nicht per E-Mail.

-  Die Zugangsdaten dürfen nicht zusammen mit dem Authentifizierungsinstrument 
verwahrt werden.

-  Der Teilnehmer darf zur Autorisierung z. B. eines Auftrags oder der Aufhebung 
einer Sperre nicht mehr als eine m-TAN verwenden.

-  Beim mobile TAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem die m-TAN empfangen  
werden (z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das OnlineBanking genutzt  
werden.

-  Der Aufforderung per elektronischer Nachricht (z. B. E-Mail), eine damit  
übersandte Verknüpfung zum (vermeintlichen) OnlineBanking der Bank  
anzuwählen und darüber persönliche Zugangsdaten einzugeben, darf nicht  
gefolgt werden.

-  Anfragen außerhalb der bankseitig zur Verfügung gestellten originären Zugangs-
wege, in denen nach vertraulichen Daten (wie z.B. PIN, Zugangsdaten) gefragt 
wird, dürfen nicht beantwortet werden.

-  Auf einer Login-Seite (Startseite) zum (vermeintlichen) OnlineBanking der Bank 
darf keine m-TAN eingegeben werden.

Der Teilnehmer hat vor seinem jeweiligen Zugang zum OnlineBanking sicher- 
zustellen, dass auf dem verwendeten System handelsübliche Sicherheitsvor- 
kehrungen (wie Anti-Viren-Programm und Firewall) installiert sind und diese  
ebenso wie die verwendeten System- und Anwendungssoftware regelmäßig  
aktualisiert werden. Beispiele handelsüblicher Sicherheitsvorkehrungen kann der 
Teilnehmer den Internetseiten der Bank entnehmen.

7.3 Sicherheit des Kundensystems
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der Bank zum 
OnlineBanking, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten Hard- 
und Software (Kundensystem), beachten.

7.4 Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten
Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem OnlineBanking-Auftrag (z. B. 
Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers) im Kundensystem oder über ein 
anderes Gerät des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) zur Bestätigung anzeigt, ist der  
Teilnehmer verpflichtet, vor der Autorisierung (z. B. Eingabe der m-TAN) die  
Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für die Transaktion vorgesehenen  
Daten zu prüfen. Stimmen die angezeigten Daten nicht überein, ist der Vorgang  
abzubrechen und die Bank unverzüglich zu informieren.

7.5 Änderung der PIN
Der Teilnehmer ist berechtigt, seine PIN unter Verwendung einer m-TAN jederzeit  
zu ändern. Bei Änderung der PIN wird seine bisherige PIN ungültig.

8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten
8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer 
- den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungsinstrument, die missbräuch-
liche Verwendung oder 
- die sonstige nicht authorisierte Nutzung seines Authentifizierungsinstruments 
oder seines Persönlichen Sicherheitsmerkmals fest, muss der Teilnehmer die  
Bank hierüber unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). 

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der  
Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt 
- den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis seines  
Personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder
- das Authentifizierungsinstrument oder das Personalisierte Sicherheitsmerkmal 
verwendet, muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft 
ausgeführte Aufträge
Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht  
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten

9. Nutzungssperre
9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der  
Sperranzeige nach Nummer 8.1 den vom Teilnehmer bezeichneten Banking- 
Zugang für ihn.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den OnlineBanking-Zugang für einen Teilnehmer sperren, wenn 
- sie berechtigt ist, den OnlineBanking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, 
- sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authentifizier- 
ungsinstruments oder des Personalisierten Sicherheitsmerkmals dies recht- 
fertigen oder
- der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung des 
Authentifizierungsinstruments besteht.

(2) Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen  
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre postalisch, 
telefonisch oder online unterrichten. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, 
soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen würde.

9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder Personalisierte Sicherheitsmerkmal  
beziehungsweise das Authentifizierungsinstrument austauschen, wenn die Gründe 

für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Kontoinhaber 
unverzüglich. Der Teilnehmer kann eine von ihm veranlasste Sperrung nur  
postalisch aufheben lassen.  

9.4 Automatische Sperre
Die dreimalige Falscheingabe der PIN führt zu einer Sperre des OnlineBanking  
Zugangs über das Portal. Der Teilnehmer kann sich mit der Bank in Verbindung  
setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten des OnlineBanking wiederherzustellen.

10. Haftung
10.1 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten OnlineBanking-Verfügung 
und einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten OnlineBanking-Verfügung
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten OnlineBanking-Verfügung und 
einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten OnlineBanking-Verfügung richtet sich nach 
den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (z. B. Beding-
ungen für den Überweisungsverkehr).

10.2 Haftung des Kontoinhabers 
bei missbräuchlicher Nutzung seines Authentifizierungsinstruments

10.2.1 Haftung des Kontoinhabers 
für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf der  
Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden ge- 
kommenen Authentifizierungsinstruments, haftet der Kontoinhaber für den der Bank  
hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 150 Euro, ohne dass es  
darauf ankommt, ob den Teilnehmer an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigem  
Abhandenkommen des Authentifizierungsinstruments ein Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen  
aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung eines Authentifzierungsinstruments 
ohne dass dieses verlorengegangen, gestohlen oder sonst abhanden gekommen 
ist, haftet der Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis  
zu einem Betrag von 150 Euro, wenn der Teilnehmer seine Pflicht zur sicheren  
Aufbewahrung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale schuldhaft verletzt hat.

(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden aufgrund von nicht 
autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 150 Euro nach Abs.  
1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine  
Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verstoßen hat. 

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1, 2 
und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 nicht 
abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der  
Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen und 
hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich  
oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der 
Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe  
Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er
-  den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder die miss-

bräuchliche Nutzung des Authentifizierungsinstruments oder des Personalisierten 
Sicherheitsmerkmals der Bank nicht unverzüglich anzeigt, nachdem er hiervon 
Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer 8.1 Absatz 1),

-  das Personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensystem gespeichert hat (siehe 
Nummer 7.2 Absatz 2, 1. Spiegelstrich),

-  das Personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person mitgeteilt und der  
Missbrauch dadurch verursacht wurde (siehe Nummer 7.2 Absatz 1, 2.  
Spiegelstrich),

-  das Personalisierte Sicherheitsmerkmal erkennbar außerhalb der gesondert 
vereinbarten Internetseiten eingegeben hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2, 3.  
Spiegelstrich),

-  das Personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des OnlineBanking- 
Verfahrens, beispielsweise per E-Mail, weitergegeben hat (siehe Nummer 7.2  
Absatz 2, 4. Spiegelstrich),

-  das Personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizierungsinstrument 
vermerkt oder zusammen mit diesem verwahrt hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2, 
5. Spiegelstrich),

-  mehr als eine m-TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet hat (siehe  
Nummer 7.2 Absatz 2, 6. Spiegelstrich),

-  beim mobile TAN-Verfahren das Gerät, mit dem die m-TAN empfangen werden  
(z. B. Mobiltelefon), auch für das OnlineBanking nutzt (siehe Nummer 7.2 Absatz 
2, 7. Spiegelstrich).

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungs-
rahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den vereinbarten  
Verfügungsrahmen.

10.2.2 Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, übernimmt  
sie alle danach durch nicht autorisierte OnlineBanking-Verfügungen entstehenden  
Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht ge- 
handelt hat.

10.2.3 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhergesehenen Ereignis beruhen, 
auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat,  
und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätte  
vermieden werden können. 

11. Kündigung
Die Teilnahme am OnlineBanking kann der Kunde jederzeit kündigen. Es gelten  
die in Nr. 19 und 20 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Kunden und  
die Bank festgelegten Kündigungsregeln.
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12. Preise
  med sua hcis nebegre knaB red negnutsieltsneiD eid rüf esierP nelleutka eiD

Preis- und Leistungsverzeichnis. Der Preis für den Versand einer angeforderten m- 
TAN per SMS beträgt derzeit 0,10 EUR. Der Kunde erhält 5 SMS pro Monat  
kostenfrei. Die Kosten für die ihm seitens des Internet-Providers in Rechnung 
gestellten Verbindungen sowie sonstige eigene Kosten hat der Teilnehmer selbst 
zu tragen.

13. Elektronischer Kommunikationsweg
Durch die Teilnahme am OnlineBanking gilt das elektronische Postfach als Kanal,  
über das die Bank dem OnlineBanking Teilnehmer Dokumente in elektronischer 
Form bereitstellt. Über das elektronische Postfach erhält der Teilnehmer Konto- 
informationen (z. B. Kontoauszüge, Rechnungsabschlüsse, Änderungen der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen) und sonstige  
Informationen und Mitteilungen, die seine Geschäftsbeziehung zur Bank betreffen  
grundsätzlich nur in elektronischer Form. Die Einzelheiten hierzu sind in den  
Sonderbedingungen für die Nutzung des elektronischen Postfachs und des  
elektronischen Kontoauszuges geregelt. 

Die Bank ist berechtigt, dem Kontoinhaber die Änderung ihrer Geschäfts- 
bedingungen auf elektronischem Weg anzuzeigen und zum Abruf bereitzustellen.  
Wegen des Wirksamwerdens der Änderungen verbleibt es bei der Regelung in 
Nummer 1 Abs. 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder den mit dem 
Kunden vereinbarten abweichenden Regelungen. 

14. Datenschutz
Die Erhebung und Verarbeitung der im Rahmen des OnlineBanking entstehenden 
personenbezogenen Daten ist in den Datenschutzprinzipien der Bank dargestellt.

15. Änderungen des Leistungsangebots
Die Bank ist berechtigt, das elektronische Postfach sowie die OnlineBanking-
Anwendung „elektronischer Kontoauszug“ inhaltlich und funktional weiterzuent- 
wickeln und weitere OnlineBanking-Leistungen in ihr Leistungsangebot aufzu-
nehmen. Die Bank hat das Recht, ihr Leistungsangebot, so auch zum elek- 
tronischen Postfach und zum elektronischen Kontoauszug insgesamt, in Teilen 
oder auf bestimmte Zugänge und Legitimationsmedien zu beschränken, wenn ihr  
die Fortführung aus Gründen der IT-Sicherheit, geänderter technischer oder 

 
Die Bank ist unter den gleichen Voraussetzungen berechtigt, das elektronische  
Postfach, den elektronischen Kontoauszug sowie weitere Leistungen den  
geänderten rechtlichen oder technischen Rahmenbedingungen anzupassen (z. B.  

Sicherheitsverfahren etc. einzuführen). Über wesentliche Änderungen wird die 
Bank den Teilnehmer mit einer Änderungsfrist von zwei Monaten unter Hinweis auf  
das Kündigungsrecht des Teilnehmers nach Nr. 11 vorab informieren.

  Bedingungen für die Nutzung des elektronischen
  Postfachs und des elektronischen Kontoauszuges

1. Anwendungsbereich
Diese Bedingungen regeln die Nutzung der OnlineBanking-Anwendung  
„elektronisches Postfach“ sowie „elektronischer Kontoauszug“. 

2. Elektronisches Postfach
Mit dem elektronischen Postfach kann der OnlineBanking Teilnehmer im Rahmen  
seines OnlineBanking-Zugangs „elektronische Post“ abrufen. Elektronische Post 
sind rechtsverbindliche Mitteilungen der Bank zur laufenden Geschäftsbeziehung  
(z. B. Änderung der Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen einschließlich  
der Entgelte) sowie kontobezogene Informationen für zum Online-Banking  
freigeschaltete Konten. Kontobezogene Information sind insbesondere Konto-
auszüge einschließlich der darin enthaltenen Rechnungsabschlüsse, Mitteilungen  
sowie weitere gesetzlich geschuldete Informationen. Die Inhalte des elek- 

OnlineBanking abrufen.

3. Bereitstellung von elektronischer Post 
Die Bank stellt dem Kunden elektronische Post und folglich auch Daten der  
aktuellen Umsätze und der Kontostände mittels OnlineBanking jeweils über einen 
Zeitraum von 13 Monaten elektronisch zur Verfügung. 

4. Mitwirkungspflicht des Kunden

Verfügung gestellte Informationen zu prüfen. Falls eine Nutzung nicht möglich oder  
 

unverzüglich anzuzeigen, damit eine Umstellung auf den postalischen Versand 
sichergestellt werden kann.

5. Elektronischer Kontoauszug – 
Verzicht des Kunden auf papierhafte Kontoauszüge 
Die Bank stellt zum Monatsanfang Kontoauszüge inkl. Rechnungsabschluss in das  
elektronische Postfach. Im Zeitraum zwischen zwei Kontoauszügen kann der  
Teilnehmer seine Kontobewegungen mittels Umsatzabfrage in der OnlineBanking- 
Anwendung einsehen. 

Der Teilnehmer verzichtet auch auf eine gesonderte schriftliche Benachrichtigung  
über die jeweiligen Buchungen auf seinen über OnlineBanking elektronisch  
abrufbaren Konten und deren Kontostände sowie auf die papierhafte Bereitstellung  
seiner Kontoauszugsdaten. Alle Informationen und Mitteilungen, die der Kunde  
bisher auf dem papierhaften Kontoauszug erhielt, werden ihm mittels  
OnlineBanking elektronisch zur Verfügung gestellt. Die über OnlineBanking zur  
Verfügung gestellten Mitteilungen und Informationen ersetzen damit die  
Informationen und Mitteilungen von papierhaft erstellten Kontoauszügen. Soweit in  
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank von Kontoauszügen die Rede 

ist, treten an deren Stelle die mittels des OnlineBanking zur Verfügung gestellten 
Mitteilungen und Informationen. 

6. Abrufpflicht, Zwangsauszug

Bereitstellung abzurufen und zu überprüfen. Der elektronische Kontoauszug gilt an  
dem Tag als zugegangen, an dem er in das elektronische Postfach eingestellt 
wird.

Sofern der Teilnehmer nicht innerhalb von 90 Tagen den eingestellten  
Kontoauszug abruft, kann die Bank ihm einen Kontoauszug (Rechnungsabschluss)  
per Post gegen Erstattung der Portokosten (siehe derzeit gültiges Preis- 
und Leistungsverzeichnis) zusenden. Der Kunde erteilt mit Unterzeichnung des 
Antrags zur Teilnahme am OnlineBanking über das mobile TAN-Verfahren  
zugleich der Bank die Erlaubnis, die jeweils für eine ggf. anfallende Versendung 
papierhafter Zwangsauszüge anfallenden Portokosten von seinem Konto  
abzubuchen. Für den elektronischen Kontoauszug gelten die Sonderbedingungen  
zur Nutzung des elektronischen Postfaches und des elektronischen Konto- 
auszuges.

7. Anerkennung von Kontoauszügen
Die Bereitstellung des elektronischen Kontoauszuges erfolgt derzeit im Format  
„Portable Document Format“ (PDF). Der Ausdruck dieses elektronischen PDF- 
Dokuments ist eine Kopie und ist beweis- und steuerrechtlich einem Original nicht  
gleichgestellt. Die Bank weist ausdrücklich darauf hin, dass sie keine Gewähr für  
die Anerkennung von elektronischen Kontoauszügen durch Dritte, insbesondere  
durch Behörden und Finanzbehörden, übernimmt. Ansprüche jeglicher Art gegen 
die Bank infolge der Nichtanerkennung der elektronischen Kontoauszüge sind 

 
Informationen für die Anerkennung der Kontoauszüge durch Dritte selbst  
einzuholen. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass er die ihm zur Verfügung 
gestellten elektronischen Kontoauszüge auf einem zur Archivierung geeigneten 
Medium sichert.

8. Voraussetzungen für die Nutzung des elektronischen Kontoauszuges
Zur Anzeige der PDF-Datei mit dem elektronischen Kontoauszug ist eine  
entsprechende Software notwendig. Auf Anfrage benennt die Bank hierfür eine 
Internet-Bezugsquelle.

9. Hinweise zur Nutzung des elektronischen Postfachs

OnlineBanking-Portal.

10. Kündigung
Der Teilnehmer kann die Vereinbarung über den Papierverzicht und die Nutzung 
des elektronischen Postfaches jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
schriftlich kündigen. Die Bank ist berechtigt, diese Vereinbarung oder einzelne 
Leistungsangebote unter Einhaltung einer Frist von zwei Monaten zu kündigen. 
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Nach 
Wirksamwerden der Kündigung stellt die Bank auf den Postversand um.

11. Kontoauflösung
Wird das Kundenkonto, welches für die Nutzung des elektronischen Postfachs 
freigegeben ist, aufgelöst, entfällt der Zugriff auf das OnlineBanking und das 
elektronische Postfach. Der Kunde ist somit für eine rechtzeitige Abspeicherung 
der Dokumente auf seinem Rechner oder einer anderweitigen Archivierung der 
Dokumente verantwortlich. Der letzte Kontoauszug sowie evtl. nicht abgerufene 
Kontoauszüge werden dem Kunden postalisch zugestellt.

  
Datenschutzprinzipien der Ikano Bank GmbH

Erfassung von Kundendaten
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns besonders wichtig, daher haben wir 
technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen diese zu schützen. Wir 
erheben, nutzen und speichern Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im 
Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Bundesrepublik Deutschland,  
wie sie sich insbesondere aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem 
Telemediengesetz (TMG) ergeben. Für die Erstellung eines Angebotes und bei 
Annahme, für die Kontoeröffnung, die Weiterführung von Bank- und Finanz-
dienstleistungen ist es notwendig, dass personenbezogene Informationen  
(„Daten“), einschließlich, jedoch nicht beschränkt, auf Kopien und nähere Angaben  
von Reisepässen, Personalausweisen oder sonstigen Identitätsnachweisen, der  
Bank zur Verfügung gestellt werden. Die Daten werden nur zu dem Zweck verwendet
 für den Sie diese der Bank überlassen haben bzw. für deren Nutzung und Weiter- 
gabe Sie entweder Ihr Einverständnis gegeben haben oder eine zwingende gesetzliche
Anforderun besteht. Das Versäumnis, solche Daten zur Verfügung zu stellen, kann 
dazu führen, dass die Bank nicht in der Lage ist, Konten zu eröffnen oder weiter-
zuführen, oder Bankdienstleistungen anzubieten.

Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe von Daten
Soweit der Kunde personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, verwenden  
wir diese, soweit sie zur Abwicklung der mit dem Kunden geschlossene Verträge 
notwendig sind oder für Zwecke der Werbung für eigene Angebote. Eine weitere 
Nutzung dieser personenbezogenen Daten, insbesondere z. B. für weitergehende 
Zwecke der Werbung (z. B. via E-Mail, Fax, SMS, etc.) oder der Marktforschung 
sowie zur Gestaltung unserer Dienste erfolgt nur, wenn Sie uns ausdrücklich  
hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben. Eine Angabe der Verarbeitungszwecke  
erfolgt an den entsprechenden Stellen und unterliegt keiner nachträglichen  
Änderung.
An Dritte (beispielsweise Dienstleistungsunternehmen, Kreditauskunfteien, etc.)  
werden personenbezogene Daten von uns nur weitergegeben oder sonst  
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übermittelt, soweit dies gesetzlich zulässig ist, wenn dies zum Zwecke der  
Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist, wenn wir hierzu  

Wir geben keine Daten zu Werbezwecken an andere Unternehmen weiter. Der  
Kunde hat das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit  
zu widerrufen. Die Bank erbringt ihre Serviceleistungen, wie z. B. den Versand von
Vertrags- und Kreditunterlagen, die Programmentwichlung und -wartung, die tech-
nische Unterstützung teilweise unter Einschaltung sorgfältig ausgewählter Vertrags-
partner im Wege der Auftragsdatenverarbeitung. In diesen Fällen ist mit den Vertrags-
partnern eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen worden,
die sicherstellt, dass die Daten den Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes
sowie nur nah den Weisungen der Bank verarbeitet werden. 

 

Die Bank erhebt und verwendet Kundendaten aufgrund gesetzlicher Bestim-
mungen. Eine solche gesetzliche Erlaubnis zum Umgang mit Kundendaten liegt
insbesondere vor, wenn:
- der Kunde seine wirksame Einwilligung erteilt hat oder 
-  soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechts- 

geschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem 
Kunden erforderlich ist oder 

-  soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank erforderlich ist und 
keine überwiegenden schutzwürdigen Interessen des Kunden entgegenstehen.
Auch Werbemaßnahmen für eigene oder durch die Bank angebotene Produkte 
werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.

Die Bank bewahrt Daten nur solange auf, wie es zur Nutzung für die oben  
genannten Zwecke erforderlich oder so lange es nach dem Bundesdatenschutz-  
gesetz (BDSG) erlaubt ist.

Mitteilungen von Kundendaten
Kundendaten, die die Bank erhalten hat, werden von ihr vertraulich behandelt. Die  
Bank darf die Daten jedoch weitergeben an:
- andere Gesellschaften der Bank weltweit;
-  Auskunfteien, die Aufzeichnungen solcher Informationen zurückbehalten können,  

deren Aufzeichnungen von anderen Organisationen für Kreditentscheidungen 
über Kunden und Mitglieder des Haushalts des Kunden genutzt werden können;

-  Inkassobüros, wenn ein Kunde mit einer Zahlung der Bank gegenüber oder 
anderweitig jemals in Verzug gerät;

-  Banken und Scheckaussteller, die an den Kunden zu zahlen haben, um den 
Scheckausstellern die Zahlung an den Kunden zu bestätigen;

-  Auftragnehmer im Sinne des § 11 BDSG, die der Weisung und Kontrolle der 
Bank unterliegen und auf das Bankgeheimnis und den gesetzlichen Vorgaben 

 

Die Bank wird diese Informationen an die genannten Stellen, soweit erforderlich 
nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung des Kunden weitergeben. Eine solche  
Einwilligung kann als eine Klausel in einem Kontoeröffnungsantrag der Bank  
enthalten sein.

Von der Bank erhobene Daten können an die zuständige Einheit innerhalb der
Bank weitergeleitet werden. Hierbei kann es sich auch um einen Datenempfänger
außerhalb der Europäischen Union handeln. Diese Drittländer können im Einzelfall
ein niedrigeres Datenschutzniveau als Deutschland aufweisen. Die Datenübermitt-
lung wird nur vorgenommen, wenn der Datenempfänger ein angemessenes Daten-
schutzniveau für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer gewähr-
leistet. Das Bankgeheimnis sowie die Vertraulichkeit der Daten bleibt hierbei gewahrt. 

Einwilligung, Widerrufsrecht und Widerspruchsrecht
Soweit wir Daten für einen Zweck nutzen, der nach den gesetzlichen  
Bestimmungen Ihre Einwilligung erfordert, werden wir Sie stets um Ihr aus- 
drückliches Einverständnis bitten und Ihre Einwilligung gemäß den daten- 
schutzrechtlichen Vorschriften protokollieren.

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie das Recht, unentgeltliche  
Auskunft über die von Ihnen bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu  
verlangen sowie gegebenenfalls das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung Ihrer Daten. Nach dem Telemediengesetz haben Sie außerdem das 
Recht, eine eventuell erteilte Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und  
Nutzung von Internet-Nutzungsdaten jederzeit ohne Angabe von Gründen zu 
widerrufen und/ oder künftigen Verwendungen Ihrer Daten für Zwecke der  
Werbung, Markt- und Meinungsforschung widersprechen.
 
Löschung gespeicherter personenbezogener Daten
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der 
Kunde die Einwilligung zur Speicherung widerruft, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung  
des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn 
ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig oder nicht mehr  
notwendig ist.

Auskunft über gespeicherte Daten
Anfragen hinsichtlich aller Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer  
personenbezogenen Daten, sowie Wünsche auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung  
oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen richten Sie bitte  
schriftlich an:

Ikano Bank GmbH 
Kundendialog  
Postfach 42 01 62
65102 Wiesbaden 

Februar 2014
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1. Allgemein 

1.1  Wesentliche Merkmale der Überweisung 
 einschließlich des Dauerauftrags
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge
bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch be-
auftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden Termin einen gleich 
bleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu 
überweisen (Dauerauftrag).

1.2 Kundenkennungen 
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungsemp-
fängers zu verwenden:

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben bestimmen sich 
nach Nummer 2.1 und 3.1.

1.2.1 Konvertierung für Verbraucher bei Inlandsüberweisung in Euro 
Ist der Kunde Verbraucher und beauftragt er eine Inlandsüberweisung in Euro, 
kann er bis zum 31. Januar 2016 statt der IBAN des Zahlungsempfängers dessen 
Kontonummer und die Bankleitzahl des Zahlungsdienstleisters des Zahlungs-
empfängers angeben, die die Bank in die entsprechende IBAN als Kundenkennung 
des Zahlungsempfängers konvertiert. Ist die Konvertierung nicht möglich, wird 
der Überweisungsauftrag von der Bank nicht ausgeführt. Hierüber unterrichtet sie 
den Kunden gemäß Nummer 1.7.

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
(1)   Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von 

der Bank zugelassenen Formulars oder in der mit der Bank anderweitig 
vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking) mit den er-
forderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 beziehungsweise Nummer 3.1.

  Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der An-
gaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben 
können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; 
daraus können Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, un-
vollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausführung 
ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der Ausführung 
der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert 
mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überweisungen muss dies außer-
halb des Formulars erfolgen, falls das Formular selbst keine entsprechende 
Angabe vorsieht.

(2)   Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in 
der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per 
Online-Banking-PIN/TAN). 

(3)   Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen 
Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zahlungs-
vorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls 
deren Aufschlüsselung mit.

1.4  Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1)   Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Der 

Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehe-
nen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum Beispiel mit Abgabe in den 
Geschäftsräumen oder Eingang auf dem Online-Banking-Server).

(2)   Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Ab-
satz 1 Satz 2 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“, so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauf 
folgenden Geschäftstag als zugegangen.

(3)   Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung 
der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen An-
nahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf 
die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am 
darauf folgenden Geschäftstag zugegangen.

1.5  Widerruf des Überweisungsauftrags
(1)   Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 

1.4 Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt ist ein Widerruf durch Erklärung gegenüber der 
Bank möglich.

(2)   Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung 
der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der 
Kunde die Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe 
Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden 
Geschäftstages der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank 
ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem 
rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank 
werden keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisherigen 
Dauerauftrags ausgeführt.

(3)   Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überwei-
sungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies verein-
bart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die 
Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag zurück zu erlan-
gen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet 
die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.6  Ausführung des Überweisungsauftrags
(1)   Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die 

zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe Nummer 2.1 und 3.1) in 
der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, 
dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und ein 
zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auf-
tragswährung vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist 
(Ausführungsbedingungen).

(2)   Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten  
Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließlich  
anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungs-
empfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen.

(3)   Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über 
die Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die 
Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert 
vereinbart werden.

1.7  Ablehnung der Ausführung
(1)   Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht 

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
2     Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern.

3  Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode)

Bedingungen für den Überweisungsverkehr 
Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgenden Bedingungen.

Zielgebiet Währung Kundenkennung des
Zahlungsempfängers

Inland Euro IBAN1

Grenzüberschreitend
innerhalb des
Europäischen
Wirtschaftsraums2

Euro  IBAN und bis  
31. Januar 2016 BIC3

Inland oder
innerhalb des
Europäischen
Wirtschaftsraums

Andere Währung als 
Euro

IBAN und BIC
oder Kontonummer 
und BIC

Außerhalb des
Europäischen
Wirtschaftsraums

Euro
oder andere
Währung

IBAN und BIC
oder Kontonummer 
und BIC

Bedingungen für den Überweisungsverkehr

Ikano Bank GmbH, Kundendialog, Postfach 42 01 62, 65102 Wiesbaden, Deutschland
Telefon +49 6122 999 220, Fax + 49 6122 999 221, E-Mail kredite@ikano.de,
Amtsgericht Wiesbaden, HRB 10069, Geschäftsführer: Jacques Schumacher, Philipp Siebert, Vorsitzender des Beirates: Stephen Burnside
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erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags ab-
lehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall 
aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise 3.2 vereinbarten 
Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die 
Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, 
die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.

(2)   Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar 
keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank 
dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen 
und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wieder herausgeben. 

(3)   Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die 
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.8  Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der 
Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter 
Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch die 
IBAN des Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen. Bei grenz-
überschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland können 
die Überweisungsdaten über das Nachrichtenübermittlungssystem Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien 
an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. 
Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten 
vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der 
Schweiz und in den USA.

1.9  Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unterrichten.

1.10 Entgelte
1.10.1  Entgelte für Verbraucher als Kunden für Überweisungen inner-

halb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirt-
schaftsraums4 (EWR) in Euro oder in einer anderen EWR-Währung5

Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“. Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens 
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf 
diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, 
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden 
Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch 
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank 
in ihrem Angebot besonders hinweisen.

1.10.2 Entgelte für sonstige Sachverhalte
Bei Entgelten und deren Änderung
– für Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten6) oder
–  für Überweisungen innerhalb Deutschlands oder in andere EWR-Staaten  

in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungen7) 
 und
–  für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, 
verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 6 AGB-Banken.

1.11 Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als der 
Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung belastet. Die Be-
stimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisungen ergibt sich aus der 
Umrechnungsregelung im „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung 
des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird un-
mittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. Der Refe-
renzwechselkurs wird von der Bank zugänglich gemacht oder stammt aus einer 
öffentlich zugänglichen Quelle.

1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung 
 und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die 
Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der  
Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag  
(§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine Ver-
braucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die  
„Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen  
Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter  
www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die  
Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V.,  
Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten.

Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur 
dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, über Verstöße der Bank gegen das 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) oder gegen Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

2.  Überweisungen innerhalb Deutschlands  
und in andere Staaten des Europäischen Wirt-
schaftsraums8 (EWR) in Euro oder in anderen 
EWR-Währungen9 

2.1  Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:
–  Name des Zahlungsempfängers,
–   Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2), ist bei Über-

weisungen in anderen EWR-Währungen als Euro der BIC unbekannt, ist statt-
dessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters 
des Zahlungsempfängers anzugeben,

–  Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
– Betrag,
–  Name des Kunden,
–   IBAN des Kunden; ist der Kunde Verbraucher und beauftragt er eine Inlands-

überweisung in Euro, kann er bis zum 31. Januar 2016 statt seiner IBAN seine 
Kontonummer angeben.

2.2  Maximale Ausführungsfrist
2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätes-
tens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausfüh-
rungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
(1)   Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überwei-

sungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).
(2)   Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überwei-

sung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums 
oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforder-
lichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, be-
ginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte 
Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der vereinbar-
te Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt die Ausfüh-
rungsfrist am darauf folgenden Geschäftstag. Die Geschäftstage der Bank 
ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

(3)   Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden 
Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der Über-
weisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.

2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat 
die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen.  
Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überweisungsbetrag unverzüglich zu er-
statten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist,  
dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belas-
tung mit der nicht autorisierten Überweisung befunden hätte.

2.3.2 Erstattung bei nicht erfolgter 
 oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Überweisung
(1)   Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisier-

ten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und un-
gekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit verlangen, als die 
Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des 
Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es 
sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-
gang befunden hätte. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder 
zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, 
übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den 
abgezogenen Betrag.

(2)  Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung 
derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zu-
sammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der 
Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3)   Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Überweisung beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Aus-
führungsfrist gemäß Nummer 2.2.1 eingegangen ist (Verspätung), sind die 
Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden 
durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Num-
mer 2.3.3, bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.3.4.

(4)  Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank 
auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den 
Kunden über das Ergebnis unterrichten.

4  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern.

5  Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatischer Kuna, Litauischer Litas, Norwegische Krone, 
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

6  Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes derzeit: siehe Fußnote 4).
7 Z.B. US-Dollar;
8 Siehe Fußnote 4.
9 Siehe Fußnote 5.
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2.3.3 Schadensersatz
(1)   Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Über-

weisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde 
von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.3.1 
und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschul-
den, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Ver-
schulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer 
zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2)  Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500,– Euro begrenzt. Diese betrags-
mäßige Haftungsgrenze gilt nicht 

 • für nicht autorisierte Überweisungen,
 • bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
 • für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
 • für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4  Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher 
 sind, bei einer nicht erfolgten autorisierten Überweisung, 
 fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisung oder nicht  
 autorisierten Überweisung
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.3.2 und Schadenser-
satzansprüchen in Nummer 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei 
einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisung oder 
nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach  
§ 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe 
folgender Regelungen:
–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 

Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

–  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet 
die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle 
(weitergeleiteter Auftrag).

–  Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überwei-
sungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und 
Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folge-
schäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500,– Euro je Überwei-
sung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders über-
nommen hat.

2.3.5  Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1)  Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2 bis 2.3.4 ist ausgeschlossen,
 •  wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überwei-

sungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingegangen ist, oder

 •  soweit die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden ange-
gebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe 
Nummer 1.2) ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der 
Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten dar-
um bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbe-
schaffung berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
ausgewiesene Entgelt. 

(2)  Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwen-
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft aus-
geführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen 
sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Mo-
nate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehler-
haft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist 
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der 
Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unter-
richtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde 
auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Ver-
schulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3)  Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände

 •  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

 •  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden.

  

3.  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in  
andere Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raums10 (EWR) in Währungen eines Staates  
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung11)  
sowie Überweisungen in Staaten außerhalb  
des EWR (Drittstaaten12)

3.1  Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
– Name des Zahlungsempfängers,
–  Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenz-

überschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen der voll-
ständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsemp-
fängers anzugeben 

– Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
– Betrag,
– Name des Kunden,
– Kontonummer oder IBAN des Kunden.

3.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
3.3.1 Haftung der Bank für eine nicht autorisierte Überweisung
(1)  Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 

2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag un-
verzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden 
belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf 
dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung 
befunden hätte.

(2)  Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung re-
sultieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.3.2 Haftung bei nicht erfolgter 
 oder fehlerhafter Ausführung einer Überweisung
Bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisung
hat der Kunde neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und  
§§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 

Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

–  Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In die-
sen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl 
und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter 
Auftrag).

–  Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500,– Euro je Überweisung begrenzt. 
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1)  Ansprüche des Kunden wegen der fehlerhaften Ausführung einer Überwei-

sung nach Nummer 3.3.2 bestehen nicht, wenn 
 •  die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden fehlerhaft ange-

gebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) 
ausgeführt wurde oder

 •  die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überweisungsbe-
trag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers eingegangen ist.

(2)  Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.3.1 und 3.3.2 und Einwen-
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft aus-
geführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen 
sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Überweisung hiervon schriftlich unterrichtet hat. Der Lauf der 
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung 
der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung 
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrich-
tung maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch nach 
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an 
der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 

(3)  Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände 

 •  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

 •   von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

10  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique,  
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,  
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern.

11 Z.B. US-Dollar
12 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums derzeit: siehe Fußnote 10).

Anlage 1 (siehe Seite 4) 
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Anlage 1: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien BE Euro EUR

Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN

Dänemark DK Dänische Krone DKK

Estland EE Euro EUR

Finnland FI Euro EUR

Frankreich FR Euro EUR

Griechenland GR Euro EUR

Irland IE Euro EUR

Island IS Isländische Krone ISK

Italien IT Euro EUR

Japan JP Japanischer Yen JPY

Kanada CA Kanadischer Dollar CAD

Kroatien HR Kroatischer Kuna HRK

Lettland LV Euro EUR

Liechtenstein LI Schweizer Franken* CHF

Litauen LT Litauischer Litas LTL

Luxemburg LU Euro EUR

Malta MT Euro EUR

Niederlande NL Euro EUR

Norwegen NO Norwegische Krone NOK

Österreich AT Euro EUR

Polen PL Polnischer Zloty PLN

Portugal PT Euro EUR

Rumänien RO Rumänischer Leu RON

Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB

Schweden SE Schwedische Krone SEK

Schweiz CH Schweizer Franken CHF

Slowakei SK Euro EUR

Slowenien SI Euro EUR

Spanien ES Euro EUR

Tschechische Republik CZ Tschechische Krone CZK

Türkei TR Türkische Lira TRY

Ungarn HU Ungarischer Forint HUF

USA US US-Dollar USD

Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Nordirland

GB Britisches Pfund Sterling GBP

Zypern CY Euro EUR

*Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein
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2 SEPA-Basislastschrift
2.1 Allgemein
2.1.1. Wesentliche Merkmale des  

SEPA-Basislastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der Kunde über die 
Bank an den Zah lungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des 
Gebiets des einheitlichen Euro-Zah lungsverkehrsraums („Single Euro 
Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören die im Anhang 
genannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschriften 
muss
 –  der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das 

SEPA-Basis last schrift verfahren nutzen und
 –  der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger 

das SEPA-Last schriftman dat erteilen.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, in-
dem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften 
vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt 
der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstat-
tung des belasteten Lastschriftbetrages ver langen.
2.1.2. Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und bei 
grenzüberschreitenden Zahlungen (innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums2 bis 31. Januar 2016) zusätzlich den BIC3 der Bank als 
seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu ver-
wenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-
Basislastschrift ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten 
Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten 
Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger an Hand der 
im Lastschrift datensatz vom Zahlungs empfänger als dessen Kunden-
kennung angegebenen IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlun-
gen zusätzlich angegebenen BIC aus.
2.1.3. Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftdaten über das 
Nachrichten über mittlungssystem der Society for Worldwide Interbank 
Financial Tele communication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Re-
chenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den 
USA von dem Zahlungsdienstleister des Zahlungs empfängers an die 
Bank weitergeleitet werden.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat
2.2.1. Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats  

(SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftman-
dat. Damit auto risiert er gegenüber seiner Bank die Ein lö sung von 
SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist 
schriftlich oder in der mit seiner Bank verein barten Art und Weise zu 
erteilen.

Bedingungen für Zahlungen mittels
Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basislastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Be-
dingungen.

Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zah-
lungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe 
des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungs empfänger angege-
ben wird.

1.2 Entgelte 
1.2.1. Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungs verzeich nis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Mo-
nate vor dem Zeit punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung ei-
nen elektronischen Kommunikationsweg verein bart, können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zu stimmung 
des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem 
vorge schlagenen Zeitpunkt des Wirk samwerdens der Änderungen 
angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in 
ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er 
diese Geschäfts bezie hung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksam werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündi-
gen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hin wei sen.
1.2.2. Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die kei-
ne Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 
Absätze 2 bis 6 AGB-Banken.

1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden 
die Möglich keit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. 
Betrifft der Beschwerde gegenstand eine Streitigkeit über einen Zah-
lungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können 
auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombuds mann der 
privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für 
die Schlich tung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewer-
be“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter 
www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an 
die Kunden beschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken 
e. V., Post fach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten.
Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schrift-
lich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Grau rheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
über Ver stöße der Bank gegen das Zahlungsdienste aufsichtsgesetz 
(ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
oder gegen Artikel 248 des Einführungs gesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

1International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
2Mitgliedsstaaten siehe Anhang
3Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode)

Bedingungen für Zahlungen mittels  
Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren

Ikano Bank GmbH, Kundendialog, Postfach 42 01 62, 65102 Wiesbaden, Deutschland
Telefon +49 6122 999 220, Fax + 49 6122 999 221, E-Mail kredite@ikano.de,
Amtsgericht Wiesbaden, HRB 10069, Geschäftsführer: Jacques Schumacher, Philipp Siebert, Vorsitzender des Beirates: Stephen Burnside
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In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen 
des Kunden ent halten sein:

 –  Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto 
des Kunden mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und

 –  Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto 
gezogenen SEPA-Basislastschriften einzulösen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten  
ent halten:
 –  Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
 –  eine Gläubigeridentifikationsnummer,
 –  Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
 –  Name des Kunden (sofern verfügbar),
 –  Bezeichnung der Bank des Kunden und
 –  seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zu-
sätzliche Angaben enthalten.
2.2.2. Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung 
erteilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von 
seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit 
die Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Mit der Einzugsermächtigung autorisiert 
der Kunde gegenüber seiner Bank die Einlösung von Lastschriften 
des Zahlungsempfängers. Diese Einzugsermächtigung gilt als SEPA-
Lastschriftmandat.  Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem 
Inkrafttreten dieser Bedingungen erteilte Einzugsermächtigungen.
Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten ent-
halten:
 –  Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
 –  Name des Kunden,
 –  Kundenkennung nach Nummer 2.1.2 oder Kontonummer und 

Bankleitzahl des Kunden.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung 
zusätzliche Angaben enthalten.
2.2.3. Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung 
gegenüber dem Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst 
schriftlich – mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zah-
lungsvorgänge nicht mehr autorisiert sind.
Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem auf den 
Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Zusätzlich sollte dieser auch gegen-
über dem Zahlungsempfänger erklärt werden, damit dieser keine wei-
teren Lastschriften einzieht.
2.2.4. Begrenzung und Nichtzulassung von SEPA-Basislast-

schriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlun-
gen aus SEPA-Basislast schriften zu begrenzen oder nicht zuzulas-
sen. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des 
Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungs verzeichnis“ vor dem im 
Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeits tag zugehen. Die-
se Weisung sollte möglichst schrift lich und möglichst gegenüber der 
kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte diese auch 
gegenüber dem Zahlungs empfänger erklärt werden.

2.3 Einzug der SEPA-Basislastschrift auf  
Grundlage des SEPA-Lastschriftmandats  
durch den Zahlungsempfänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt 
beim Zahlungs empfän ger. Dieser über nimmt die Autorisie-
rungsdaten und setzt etwaige zusätzliche Angaben in den 
Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der 
jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger ange-
geben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz 
zur Einziehung der SEPA-Basislastschrift unter Einschaltung 
seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Die-
ser Datensatz verkörpert auch die Weisung des Kunden an die 
Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basislastschrift (siehe 
Nummer 2.2.1 Sätze 2 und 4 beziehungsweise Nummer 2.2.2 
Satz 2). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank 
auf die für die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats verein-
barte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3). 

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der  
SEPA-Basislastschrift

2.4.1. Belastung des Kontos des Kunden mit dem  
Lastschriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers 
werden am im Daten satz angegebenen Fälligkeitstag mit dem 
vom Zahlungsempfänger angegebenen Last schriftbetrag dem 
Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf 
einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Ge-
schäftstag der Bank, erfolgt die Konto belastung am nächsten 
Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am 
zweiten Bankarbeitstag4 nach ihrer Vornahme rückgängig ge-
macht (siehe Nummer 2.4.2), wenn
• der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats ge-

mäß Nummer 2.2.3 zuge gangen ist,
• der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift aus-

reichendes Guthaben auf sei nem Konto oder über keinen 
ausreichenden Kredit verfügt (fehlende Kontodeckung); Tei-
leinlösungen nimmt die Bank nicht vor,

• die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zah-
lungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank 
zuzuordnen ist

 oder
• die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im 

Lastschriftdatensatz
- eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die 

Bank erkennbar fehler haft ist,
- eine Mandatsreferenz fehlt,
- ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
- kein Fälligkeitstag angegeben ist.

(3) Darüber hinaus erfolgt eine Kontobelastung nicht oder wird 
spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme 
rückgängig gemacht (siehe Nummer 2.4.2), wenn dieser SEPA-
Basislastschrift eine gesonderte Weisung des Kunden nach 
Nummer 2.2.4 entgegensteht. 

2.4.2. Einlösung von SEPA-Basislastschriften
SEPA-Basislastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeits-
tag nach ihrer Vornahme rückgängig ge macht wird.

2.4.3. Unterrichtung über die Nichtausführung oder  
Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder  
Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs-
buchung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der 
Einlösung einer SEPA-Basis lastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die 
Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der ge mäß Num-
mer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem 
für Konto informationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die 
Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, 
wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgän gigmachung oder Ableh-
nung geführt haben, berichtigt werden können. 
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung der Einlösung 
einer autorisierten SEPA-Basislastschrift wegen fehlender Kontodek-
kung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2 zweiter Spiegelstrich) berechnet 
die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Ent-
gelt. 

2.4.4. Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem 

Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basislastschrift des 
Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens in-
nerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen 
Ausführungs frist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz 
angegebenen Fällig keitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen 
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsver zeichnis“ der 
Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden Ge-
schäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah-
lung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in 
der vereinbarten Häufigkeit.

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer  
autorisierten Zahlung

(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund ei-
ner SEPA-Basis last schrift binnen einer Frist von acht Wochen  
ab dem Zeitpunkt der Belastungs buchung auf seinem Konto 
von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung des 

4Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
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Anhang: Liste der zu SEPA gehörigen Staaten und Gebiete
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutsch land, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König reich von Großbritannien und Nordirland, 
Zypern.
Weitere Staaten: 
Island, Liechtenstein, Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete
Monaco, Schweiz, Saint-Pierre und Miquelon.

belasteten Lastschrift betrages verlangen. Dabei bringt sie das 
Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Bela-
stung durch die Zahlung befunden hätte. Etwaige Zahlungsan-
sprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben 
hiervon unberührt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, 
sobald der jeweilige Betrag der Last schrift belastungsbuchung 
durch eine ausdrückliche Genehmigung des Kunden unmittel-
bar gegenüber der Bank autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaft aus geführ ten autorisierten Zahlung richten sich 
nach Nummer 2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche  
des Kunden

2.6.1. Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendun-
gen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abge-
buchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie 
das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung 
durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.
2.6.2. Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter  

Ausführung von autorisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung ei-

ner autorisierten Zah lung kann der Kunde von der Bank die un-
verzügliche und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages 
insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehler haft 
war. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-
gang befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von 
der Bank die Erstat tung derjenigen Entgelte und Zinsen verlan-
gen, die die Bank ihm im Zusammen hang mit der nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt 
oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbe-
trag beim Zahlungs dienstleister des Zahlungsempfängers nach 
Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nummer 2.4.4 eingegangen 
ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach Absätzen 1 und 2 
ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die Ver spätung ein 
Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer 2.6.3, bei 
Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang 
nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrich-
ten.

2.6.3. Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autori-

sierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann 
der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von 
Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten hat. Die Bank hat hierbei ein Ver schulden, das einer von 
ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Ver-
schulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be-
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500,– Euro begrenzt. Die-
se betragsmäßige Haf tungsgrenze gilt nicht
• für nicht autorisierte Zahlungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, 
 und
• für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der 

Kunde Verbraucher ist.

2.6.4. Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine  
Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten autorisierten 
Zahlung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung 
oder nicht autorisierten Zahlung

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.6.2 und 
Schadensersatz ansprüchen in Nummer 2.6.3 haben Kunden, die kei-
ne Verbraucher sind, neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach 
§ 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche 
nach Maßgabe folgender Regelungen:
Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Zahlung oder nicht autori sierten Zahlung kann der Kun-
de, der kein Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank 
die Pflicht verletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein 
schuld haftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver schuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den 
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten 
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend-
machung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 
12.500,– Euro je Zahlung be grenzt. Diese Haftungs beschränkungen 
gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für 
Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.
2.6.5. Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2. bis 2.6.4 ist aus-

geschlossen, 
• wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der 

Zahlungsbetrag recht zeitig und ungekürzt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers einge gangen ist, 

 oder
• soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom 

Zahlungsempfänger ange gebenen fehlerhaften Kunden-
kennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In 
diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzu erlangen. Für diese 
Wie derbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewie sene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und 
Ein wendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht 
oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht 
autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde 
die Bank nicht spätes tens 13 Monate nach dem Tag der Be-
lastung mit einer nicht auto risierten oder fehlerhaft ausgeführ-
ten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt 
nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung 
der Zahlung entsprechend dem für Konto informationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungs buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadens-
ersatzansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausge schlossen, wenn die einen 
Anspruch begründen den Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können, 

 oder
• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 

herbeigeführt wurden.
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